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Beschlussausführung am  

 
Tagesordnungspunkt:  
 
Berufung des Gemeindewahlleiters und seines Stellvertreters 
 
Beschlussvorschlag:   
 
Der Gemeinderat beruft Herrn Horst Meinel zum Gemeindewahlleiterin für die Ge-
meinde Wolsdorf für die kommende Wahlperiode. Zur stellvertretenden Wahlleiterin 
wird Frau Nicole Müller berufen. 
 
Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen 
 
Für die anstehende Kommunalwahl am 11. September 2016 und die kommende 
Wahlperiode insgesamt muss die Gemeindewahlleitung benannt werden.  
 
Der Gemeinderat kann als Wahlleitung wahlberechtigte Personen des Wahlgebietes 
oder auch Bedienstete der Samtgemeinde berufen. Der Wahlleiter und sein Stellver-
treter haben bei der Ausübung des Amtes das Gebot der Neutralität und Objektivität 
zu wahren. Nach § 13 Abs. 2 NKWG können Wahlbewerber und Vertrauenspersonen 
für Wahlvorschläge ein Wahlehrenamt nicht inne haben. 
 


